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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über eine Prüfung zur  
Erlangung begrenzter Sicherheit von Nachhaltigkeitsinformationen 

An die Aareal Bank AG, Wiesbaden 

 
Wir haben die mit einem  gekennzeichneten Angaben im Nachhaltigkeitsbericht 2015 der  
Aareal Bank Gruppe für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis 31.12.2015 (im Folgenden „Nachhal-
tigkeitsbericht“) einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die gesetzlichen Vertreter der Aareal Bank AG, Wiesbaden (im Folgenden „Gesellschaft“) 
sind verantwortlich für die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit 
den in den G4 Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative 
genannten Grundsätzen (im Folgenden: „GRI-Kriterien“) sowie für die Auswahl der zu beur-
teilenden Angaben. 
 
Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft umfasst die Auswahl und 
Anwendung angemessener Methoden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie das Treffen 
von Annahmen und die Vornahme von Schätzungen zu einzelnen Nachhaltigkeitsangaben, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Nachhaltigkeitsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. 

 
Unabhängigkeit und Qualitätssicherung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Wir haben die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften zur Unabhängigkeit sowie weitere 
berufliche Verhaltensanforderungen eingehalten. 
 
Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die nationalen gesetzlichen Regelungen und 
berufsständischen Verlautbarungen – insbesondere der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer 
und vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP) sowie der Gemeinsamen Stellungnahme der WPK 
und des IDW: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (VO 
1/2006) – an und unterhält dementsprechend ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem, 
das dokumentierte Regelungen und Maßnahmen in Bezug auf die Einhaltung beruflicher 
Verhaltensanforderungen, beruflicher Standards sowie maßgebender gesetzlicher und ande-
rer rechtlicher Anforderungen umfasst. 
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten eine Beurtei-
lung der mit dem  gekennzeichneten Angaben im Nachhaltigkeitsbericht abzugeben.  
 
Nicht Gegenstand unseres Auftrages ist die Beurteilung von externen Dokumentationsquel-
len oder Expertenmeinungen, auf die im Bericht verwiesen wird. Dies gilt auch für zukunfts-
bezogene Aussagen. 
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Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Enga-
gements (ISAE) 3000 (Revised): "Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information", herausgegeben vom IAASB, durchgeführt. Danach haben 
wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass bei kritischer Würdigung mit einer 
begrenzten Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die mit dem „√“ gekennzeichneten 
Angaben des Nachhaltigkeitsberichts in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung 
mit den GRI-Kriterien aufgestellt worden sind. Bei einer Prüfung zur Erlangung einer be-
grenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prü-
fung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, sodass dement-
sprechend eine erheblich geringere Sicherheit gewonnen wird. Die Auswahl der Prüfungs-
handlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies beinhaltet die 
Beurteilung von Risiken wesentlicher falscher Angaben im Nachhaltigkeitsbericht unter Zu-
grundelegung der GRI-Kriterien. 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem folgende Tätigkeiten durchgeführt: 

- Verschaffung eines Verständnisses über die Struktur der Nachhaltigkeitsorganisation 
und über die Einbindung von Stakeholdern 

- Befragung von Mitarbeitern, die in die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts einbe-
zogen wurden, über den Aufstellungsprozess, über das auf diesen Prozess bezogene 
interne Kontrollsystem sowie über ausgewählte Angaben im Nachhaltigkeitsbericht 

- Analytische Beurteilung ausgewählter Angaben im Nachhaltigkeitsbericht 
- Abgleich von Angaben mit den entsprechenden Daten im Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht 
- Beurteilung der Darstellung ausgewählter Angaben zur Nachhaltigkeitsleistung 
- Erlangung von weiteren Nachweisen für ausgewählte Angaben des Nachhaltigkeitsbe-

richts durch Einsichtnahme in interne Dokumente, Verträge und Rechnun-
gen/Berichte von externen Dienstleistern. 

 
Urteil 

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungs-
nachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelan-
gen lassen, dass die mit dem Symbol  gekennzeichneten Angaben im Nachhaltigkeitsbe-
richt der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis 31.12.2015 in wesentlichen Belangen 
nicht in Übereinstimmung mit den GRI-Kriterien aufgestellt worden sind.  
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Ergänzende Hinweise - Empfehlungen 

Ohne das oben dargestellte Urteil einzuschränken, sprechen wir folgende Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsmanagement und -berichterstattung der Gesellschaft 
aus:  

- Weiterentwicklung der Managementansätze und Berichterstattung für die wesentli-
chen Nachhaltigkeitsthemen, z. B. durch eine stärkere Hervorhebung der wesentli-
chen Leistungsindikatoren und konsistente Verknüpfung dieser Leistungsindikatoren 
mit (möglichst quantifizierten) Zielsetzungen;  

- weitere Standardisierung und Formalisierung der Berichterstattung und des internen 
Kontrollsystems für Nachhaltigkeitsinformationen, z. B. durch Erstellung eines Re-
porting Manuals, Nutzung einer standardisierten Software-Lösung für die Datener-
hebung und Festlegung von Schlüsselkontrollen zur Sicherung der Datenqualität. 

 
Verwendungszweck des Vermerks 

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der Aareal Bank AG geschlossenen Auf-
trags. Die Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit wurde für Zwecke der Gesell-
schaft durchgeführt und die Bescheinigung ist nur zur Information der Gesellschaft über das 
Ergebnis der Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit bestimmt. Die Bescheini-
gung ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen tref-
fen. Unsere Verantwortung besteht allein der Gesellschaft gegenüber. Dritten gegenüber 
übernehmen wir dagegen keine Verantwortung. 
 
 

München, den 9. Mai 2016  

 

PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

Hendrik Fink       ppa. Dr. Patrick Albrecht 

Wirtschaftsprüfer       

 


